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Vergangenes und Gegenwärtiges

I 07 500 Jahien

Der Eniklibrief des Zehngerichtenbundes vom Jahre 1469

Von Pete> Live)

Fmkli (auch etwa Fiuchli) mihI cht
Lnhel Dieses Woit ist heute noch 111

bundnenschen Dialekten gebtauch
lieh Im Ii Jahihundett wai es gc

gemeindeutsch Dies zeigt das Nuin
beiger Stadtrecht von 1481, das eine
ähnliche Bestimmung enthalt wie un
ser Lniklibiief und dann von den

«Eniklin» spncht

Dei Eniklibiicf fühlt fui den gan
zeit Bund dei X Genchte das etb
lechtlichc Repiasentationsrecht der

Fnkel ein Es besteht dann, daß die
Kindel als Liben an die Stelle des

\aters tieten, dem ein Eibteil zuge
fallen waic, wenn ei nicht voi dem

Ei blasset gcstoiben waic, oclei auch

an die Stelle der Mutlei im ent
spiechenden lall Damit winde die

folgende Ii age beantwoitcl Wei
beerbt den Gtoßiatei (odei die Gioß

muttci), dei als Nachkommen Kindel
und Enkel hinteilaßt, also z B zwei
Sohne und che diei Kindel eines dnt
ten Sohnes, dei voi ihm gestorben
ist2 Heute ist es fur uns allgemein
nicht nut hu che Rechtskundigen,

ganz selbst! cistandlich, daß dei Nach
laß in diei Teile, die Stamme, oder,

wie wn in Giaubunden auch sagen,

in die drei Stollen zeifallt Die bei

den Sohne ei halten ]e ein Di Ittel und
die Kindel des voncistoibencn Sohnes

zusammen das chitte Duttel, jedes
also einen Neuntel Dies ist che Regel,
welche mit dein Tniklibnef eingefühlt
woidcn ist Sie wai damals eine gioße
Neueiung In allen voi ausgegangenen
Jahihundeiten des Mittelalteis hatte
sie nicht gegolten Dei ganze Nachlaß
des Gioßvateis uai (aut Gtund des

Tatbestandes imscies Beispiels) an die
beiden Sohne die ihn uheilebten, ge

fallen, che Kindel des vorveistoibenen
Sohnes, che Enikh, hatten nichts ei

halten, waren nicht eibbeiechtigt Es

fallt uns heute schwel, dies zu vei
stehen Im Mittelaltei wai man jedoch

nicht losgekommen \on dei ganz ticI
1111 Volksbewusstsein \cnvuizelten Voi

Stellung, daß 11111 che dem Erblassei
dem (,rade nach am nächsten ve>

wandten hannlienangeho) igen ode)

Mitghedei de) Hausgemeinschaft eib
bei echtigt seien Diese Autfassung hat

te lhien Ausdiuck gefunden m dem

Spuchwoit De) Nächste im Blut dei
Wachste am (•ut Dem Giad nach

sind die Sohne mit dein Eiblassei im
1 Giad \ciwandt, die Enkel aber sind

nut ihm im 2 und die Uienkel im 3

Giad \eiwandt Die Geschwistei des

Gioßvateis sind ihm (nach deutschet

und kanonischen Zahlung) im 1 Giad
\ciwandt, also nahci als che Enkel
odei gai che Lienkel Wenn Enkel
und Lienkel die einzigen Nachkoni

men waien, erbten nicht sie, sondern
che Biudei des Gioßvateis Dafui mag
auch mitbestimmend gewesen sein,
daß che Biudei zusammen mit dem

Gioßvatcr lhi Leben lang nil land
wn tschaftlichcn Betueb geaibcitet,
wahrend che Enkel und Uienkel noch

nichts geleistet und nur gegessen hat

teil, was nach altbaueihchcr Lebens

luffassung ein 1 lbunwiudigkeitsgiund
sein konnte

Heute kommt es fui die Iihbeiech
tigung überhaupt nicht auf die Giad
nahe an Fs gilt nelmehi che Paien

telenoidnung Die Paientel wild ml
ZGB Stamm genannt Flteihchei
Stamm, che Eltein und alle lhic Nach
kommen umfassend, gl oßcltci liehet
Stamm, che Großeltern und deien
sämtliche Nachkommen umfassend

Solange ein Nachkomme, also ein An

gehougei dei geladen, absteigenden
Linie, gleich welchen Giades (Kind
Enkel odei Uienkel) den Eiblassei
u bei lebt, eibt ei, che Angehongen des

elteilichen Stammes eiben nui, wenn
Nachkommen fehlen, die Angehongen
des gioßelteiliehen Stammes (Gioß

eltein, Onkel, Fanten, Geschwister

kindci und deien Kmdei) eiben nur,
wenn Nachkommen und Angehörige
des elteilichen Stammes fehlen

Dies ist eine natiuliche, deshalb

eindeutige und lestlos klare Oidnung
Sie schließt jeden Zweifel daiubci aus,

wei von den Blutsverwandten eibt,
wenn es bei dei gesetzlichen Eibfolge
bleibt, in diese also nicht durch ein
Testament eingegnffeii wnd

Bis diese Oidnung eikannt,
anerkannt und konsequent durchgefühlt
winde, mußte man sich im Laufe vie
ler Jahihundeite des Mittelalteis und
der Neuzeit von den verhaiteten
Übenesten uitumhcher Rechtsvor-

stcllungen losen

Mit dem Emkhbiief ist ein erstei
entscheidendei Schutt m dei

Entwicklung des Lihiechts vom Mittel
altei zum heutigen Recht getan woi
den Dem eisten sind viel spatei wei
teie Schutte gefolgt, mit denen das

1469 bloß fur che Fnkel anerkannte

Rejirascntationsiccht oder Eintntts
lecht ausgedehnt winde auf die Nach

kommen vorveistoibenei Angehougei
des elteilichen Stammes (Kinder und
Kindeskindci von Geschwistern des

1 iblassers) Und ebenso lange konnte

man sich nicht damit abfinden, dass

che 1 nikli richtige Eiben seien, de

nen das eieibte Gut zu Eigentum zu

fiel Man wollte sie nur als Nutz
nießei betiachten, so daß dieses Gut
nach lhiem Tode nicht ihren eigenen
nächsten Erben zufiel, sondern zu

nickfiel an die Kinder des Großvaters,
also an die Oheime und Tanten dei

vcistoi benen Enkel

Am Anfang des 18 Jahihunderts
hat ein Malansei Sticitfall den Zehn

geuchtenbund wiederholt beschäftigt
und zu einem Ausschreiben an die
Gemeinden geführt Abel deren Ant-

woiten waien, wie so oft, «ziemlichei
maßen confus einkommen», was m
diesem Fall schon gar nicht verwun
deit Guter Rat wai teuei, und man

holte ihn nun doch hei Sachveistan
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digen. Man eisuchtc che Juristenfa-
kultat der einzigen Univeisitat in der
Eidgenossenschaft, Basel, um ein
Gutachten.

Dem Rechtsstreit lag folgender
Tatbestand zugrunde.

Der Ei blasser, namens Fish, hatte
zwei Tochter, die Eva Niggh und die
Frau ties \ltgeschwoienen Christian
Cardeil, der vor ihm unter Hintei-
lassung eines Sohnes, des Klaus
Cardeil, gestoiben war. Diesem fiel die

eine Hälfte des gioßvaterlichen Nachlasses

als EniMigut zu, während Eva

Niggli die andeie Hälfte eibte. Klaus
Caidell starb ohne Nachkommen. Auf
das von ihm hinteilassene Enikligut
ei hoben sein Vater und die Bäsi Eva

Vnspiucli. Hätte Klaus Eigentum am

Enikligut gehabt, ware dieses seinem

Vatei zugefallen, allerdings nur zur
Nutznießung, denn immer noch

glaubte man sich an den mittelalterlichen

Grundsatz gebunden: «Das Gut
linnt wie das Blut», nämlich abwärts
und nicht aulwärts, so daß Eltern
und Großeltern ihre Nachkommen
nicht beet bell konnten, sondern nui
die Nutznießung erhalten durften.
Wenn aber das Enikligut nur
Nutznießungsgut war, fiel es beim Tod des

Enkels zurück an die Sohne und
Tochter, welche den Großvater ubei-
lebt hatten, im voiliegenden Fall also

an die Bäsi Eva.

Das Gutachten der Basler Juristen
vom 20. Januar 1723 kam zum Schluß,
daß die Enikli das Enikligut zu Eigentum

erbten, also rechte Erben seien.

Der Zehngerichtenbund ist dem
gefolgt. Das Enikligut ging an den Va
tei zur Nutznießung, und die Bäsi
Eva mußte warten, bis der Schwagei
Vitgeschworene das Zeitliche segnete

Erst damit kam der Eniklibrief zu

voller Wirkung. Aber immer und
immer wieder ei hoben sich erbrechtliche
Streitfragen, deren man nie Herr zu
werden vermochte, solange es nicht
ein einheitliches bundnerisches
Erbrecht gab. Darauf mußte man bis

zum 1. Januar 1850 warten.
Wenn es also noch lange ging, bis

das Mittelalter ganz uberwunden

war, so bedeutet doch der Eniklibrief

die grundsatzliche Absage an
das alte Recht und leitet die Ent¬

wicklung zu einem neuen Recht ein
Wenn vvn uns fur jene /eit zu Stadt
und Land in weitem l'mkieis um
sehen, stellen wir fest, dass der Euikli
biict zu den frühesten Satzungen
gehört, welche diese Wendung voll
zogen haben. Verschiedene Gerichte
des Obeien Bundes waten
vorausgegangen, namentlich die Gemeinde
der Fielen von Laax. Abel im Reiche
diausseu, m Basel und den anderen
Städten dei Eidgenossenschaft vvai

man noch nicht so weit, in Paris und
Oilcans auch nicht M ie sehr abei
dei Zufall in der Rechtsgeschichte ein
halbes Jahrtausend regieren konnte,
zeigt die Tatsache, dass im
sachsischen Rechtsgebiet, dem konservativsten

in vieler Hinsicht, das

Eintrittsrecht der Sohne von Söhnen

(zwar nicht der Enkel schlechthin)
seit Otto dem Großen (936—973) an
cikannt wai, weil ein Gottesurteil
(im Zweikampf) dafür entschieden
hatte. Im ubugen deutschen Reich
und m dei Eidgenossenschaft ist man
dem nicht gefolgt. Ich habe, als ich
voi 15 Jahien diesem Pioblem in dei
deutschen und schweizerischen
Rechtsgeschichte nachging, die Ansicht
verbeten, daß unseic bundneiischen
Voifahien m der neuzeitlichen
Entwicklung des Eibrechts an der Spitze
gestanden hatten. Daian kann ich
nicht festhalten. Dei \oiiang kommt
dei Klosteiheri schalt Intellaken zu,
deicn Meistunter (odei Offnungen)
von 1400 und 1404 das Eintrittsrecht
dei Enkel aneikennen, hundeit Jahre
fiuhei als das Beiner Stadtrecht. Die
Veitiautheit mit dem romischen
Recht, in dem das Eintrittsrecht im-
mei aneikannt war, durfte die gcist
liehen Heuen in diesei sonst weit
und bieit noch lange allein daste

henden Neuerung bestärkt haben, die
ebenso bedeutsam ist wie die von
ihnen gleichzeitig aufgehobene
eibrechtliche Hintansetzung der Mut-
teimagen gegenüber den Vatermagen
(Magschaft Blutsverwandtschaft!

In unseren rätischen Gebieten ist
das lomische Recht seit dem 13.Jahi
hundeit auch bekannt gevvoiden,
schon weil es dem kirchlichen Recht
zugrunde lag (Ecclesia Romana vivit
secundum Legem Romanam — so

lness es im \olksiccht der ubuari-
schen Flanken) Aber der eigentliche
ßeweggiund dei \bkehr vom alten
Recht lag doch in der Befreiung
vom Banne des altuberkommenen
Rechtes, welche den Rechtsgenossen
die Iieiheit und Fähigkeit gab, zu

piufen, ob ein Rechtssatz oder eine

Rcchtscinrichtung zweckmäßig, ob sie

billig, ob sie geiecht sei. Verschiedene

unseiei Statutarrechte fuhren
denn auch zui Begründung der
angenommenen Neueiung an, man habe

es mit der Billigkeit und Gerechtigkeit

nicht mehr als vereinbar halter
können, daß die Enkel, welche das

Unglück gehabt haben, den Vater
odei die Mutter fiuh zu verlieren,
auch noch von dei Eibschaft des

Großvateis ausgeschlossen sein sollen,
so daß zum ersten Unglück ihnen
noch ein zweites widerfahie (so etwa
der Maienfelder Eniklibrief von 1489

und die Malanser Statuten von 1538).

Diese Rechtsuberzeugung haL sich im
bundnerischen Statutai recht allgemein

durchgesetzt und hat im Statut
der Stadt Chili über den Fabfall von
1631 die spiichwortartige Foimulic-

liing ei halten, die wir auch heute
verwenden1 Die Kinder sollen den

1 od ihret Eltern nicht entgelten müssen.

Sic ist 1633 in den Erbfall des

Zchngeiichtcnbundes in etwas eiwei-
terter Foim übernommen worden.

In Schwyz und den andeien
Waldstatten, wo das mittelalterliche Recht
die längste Dauei hatte und schließ

lieh ganz versteinert ist, bedurfte es

eines schweren Landesunglucks,
damit dem Eintrittsrecht der Enkel dei

Eingang in die eigene Rechtsord

nung gestattet winde. In der Schlacht
bei Novara hatten die Schwyzer 1513

ganz besondeis schweie Verluste ei
litten. Zu einem großen Teil waren
die im besten Mannesalter stehenden
Familienvater gefallen. Sollten lhie
Kinder von den Großeltern nichts
erben, sondern das Erbe, wie bisher, den

Geschwistern des Vaters uberlassen

müssen? Das durfte denn doch nicht
sein Die Landsgemeinde hat 1514

die Satzung ei lassen, daß die Kindel

dei Gefallenen ihre Großeltern
sollten beerben können und daß
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das turdeihin fur alle Kindel loner-
storbenei Eltern gelten solle (das

Landbuch \on Schwyz, herausgegeben

1850 von M. Kothing, S. 127.

Wie änettly eiben sollent).

Wir sehen am Beispiel des eib-
lechtlichen Repiasentationsrechtes so

gut wie im Stiafiecht, wie spat und
schwer sich in der Geschichte ein
Duichbruch zu einei neuen
Rechtsentwicklung am Ende des Mittelalters
und in der Neuzeit vollzogen hat,
und daß es dann noch einige Jahi-
hunderte daueite, bis diese neue

Entwicklung, deien zielbewusste und
konsequente Fortsetzung lmmei wieder

an den Unzulänglichkeiten del
Menschen und lhier politischen
Organisation zu scheitein diohte, sich

schließlich doch vollenden konnte.
Der Eniklibrief ist nicht das allei-
alteste, aber eines der niaikantesten
Rechtsdenkmaler, das am Anfang dieses

Weges steht. Deshalb sollte hier
seiner nach funfhundeit Jahren
gedacht sein.

Es ist das Vei dienst \on Professoi

Dr. Arnold Niederer, dem Nachfolget

von Professoi Richard Weiß auf
dem Lehrstuhl fur Volkskunde an dei
Universität Zurich, daß duich ihn
und seine Schulet der evangelischen
Volkskultur gioße Auhneiksamkeit
geschenkt wird Wir mochten hiei
auf eine volkskundliche Disseitation
hinweisen, die Eiika Welti 1964 dei

philosophischen I-akultat Zurich voi-
legte und welche 1967 im Druck ei-
schienen ist.*

Die Kindertaufe ist bei unserer
Bevölkerung mehr als nur Sitte und
chustlicher Brauch Das Taufen
geschieht aus der ticucn elterlichen
Besorgnis um das Kind, dem man das

* Erika Welti, Taufbrauche im
Kanton Zurich, Gotthelf-Verlag,
Zurich 1967, 254 Seiten.

Aiimei kung
Das Original des Eniklibriefs

befindet sich im Staatsarchiv. Gedluckt
ist der Eniklibrief m dem Buch
«Gcoidnete Gesetzessammlung und
grundsätzliche Übersichten der Achtzehn

Erbrechte des Eidgenossischen
Standes Giaubunden« von Uluch von
Mohr, 1831, S. 294 f. Feiner ist dei
Eniklibnef gedruckt in den
Rechtsquellen des Kantons Giaubundcn,
herausgegeben von R. Wagner und
L R. von Saln, S.A. aus der Zeit-
schnft fur Schweiz. Recht, 2. Teil,
S. 30 f (aus ZR 4, 1885, S 92). In
diesem Werk finden sich auch alle
anderen bundnerischen Statutarrechte,
auf die Bezug genommen wurde Die
Offnungen der Gotteshausleute von
Inteilakcn sind 1957 neu herausgegeben

worden von Frau Graf-Fuchs in
der Sammlung der Schweiz. Rechts
quellen des Schweiz. Juristenvereins.

Aus den Liteiatur sind anzuführen:
l.wei Peter. Der Eniklibnef des

Zehngciichtenbundes. Ein Kapitel aus
der Geschichte der erbiechtlichen
Repiasentation oder des Eintritts-
rechts, Bundner Monatsblatt 1952,
Clavadetscher Otto P Die eibiecht
liehe Repräsentation in Glaubunden
wahrend des Mittelalteis, Zeitschrift
lui Schweiz. Recht 80, 1961, S. 27 ff.

Beste mit auf den Lebensweg geben
möchte. Die Aufnahme des Kindes in
die Gemeinde entspricht dem Giund-

zug unseiei refoi mieiten Volkskirche,
in welche man hineingeboren wird
und deren Struktur wesentliche Anliegen

des biblischen Uibildes in dem

Sinne ermöglicht, daß sie sich
missionarisch an alle wendet und eine Ten
denz zur Erziehungskirche aufweist,
indem man bei der Taufe verspricht,
das Kind christlich zu erziehen.

Der Glaube benotigt zu seinem
Ausdruck gewisse Zeichen, was durch
die beiden symbolischen Handlungen

von Taufe und Abendmahl m
unserer lcfoimierten Kirche zum
Ausdiuck kommt In der Bundner
Synode nird alle zehn Jahie anläßlich

dei Pastoralkonferenz über den

leligios-sittlichen Zustand dei Ge¬

meinden lefctieit. 1954 konnte der

Synodalreferent Pfaner Emilio Zuan

von Taufe, Konfirmation und Abendmahl

berichten, daß sie «in hohem
Ansehen stehen». I'faner Accola hielt
1964 fest- «Die Kindertaufe ist nicht
unbestritten. Der Gl und liegt darin,
daß sie als Vorwegnahme der
Glaubenstaufe meist mißverstanden wild
liot/dem werden alle Kindel
getauft »

In dei voiliegenden Albeit geht es

nicht um theologische Erwägungen
zur Taufpraxis, sondern um soigfal-

lige Erhebungen auf Gl und von Zur-
chei Sittenmandaten und Fiagebogen

an die heutigen Eltern und Pfarrer,

um die Kindertaufe aus volkskund-

licher Sicht zu beleuchten und zu

deuten. Die Volkskunde fragt nach

den Zusammenhangen und den Wech-

selwn klingen zwischen einem Brauch

und dem Menschen, soweit sein Handeln

duich die Gemeinschaft und

Tradition bestimmt ist Sehr wichtig
scheint uns dabei eine Klaiung des

Volks-Begriffes. Unter Volk verstehen

wir nach R.Weiß «Menschen als Ge-

meinschaftswesen, solange sie sich

lolktsuinlich veihalten» (Volkskunde
dei Schweiz). Nebenbei duifen wii
auch die kluge Feststellung von Beit
Brecht zitieien: «Volkstumlich?, das

Volk ist nicht dummlich.»

Die Studie berichtet über die Ent

uicklung der Taufbrauche bei An-

gehougen der Zürcher Landcskiiche

seit der Reformation. Sehr interessant

sind die einfühlenden Belege fur
die Stellung Zwmglis zur Taufe, die

wir fui Bullingcr noch mit folgendem
Zitat ei ganzen möchten: «Die Taufe
ist das ewige Untei pfand unseiei
Aufnahme zu Kindeln Gottes. Denn

im Namen Christi getauft werden,
heißt eingeschileben, eingeweiht und

aufgenommen weiden in den Bund
und in die Familie und somit zum
Erbe der Kinder Gottes» (CH. post

XX). Fur das sich bildende Brauchtum

wählend der Reformationszeit
stellt Eiika Welti fest, daß, je mehr
Gebrauche sich in der Kirche anhäufen,

desto mehr nicht nur der christlichen

Freiheit, sondern Chiistus
selbst Abbiuch getan werde Es genügen

daium dem Frommen die weni-

Taufbrauche

Von Pfr. Peter Walser

131


	Der Eniklibrief des Zehngerichtenbundes vom Jahre 1469

